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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.1986

Norm

EO §172 Abs2

EO §216 Abs1 Z2 IIIb

Rechtssatz

Unter den Oberbegri4 der ö4entlichen Abgaben fallen Steuern, Beiträge und Gebühren, wobei aber die

österreichische Rechtsordnung keine Legalde7nition dieser Begri4e enthält und auch die Terminilogie des

Gesetzgebers nicht immer dem Begri4sverständnis der Finazwissenschaft oder der Verwaltungsrechtswissenschaft

entspricht. Als Gebühren werden dabei Abgaben verstanden, die Abgabenp;ichtige als ö4entlich-rechtliches Entgelt

für eine besondere vom Bürger unmittelbar in Anspruch genommenen Leistung einer Gebietskörperschaft zu

entrichten haben.

Entscheidungstexte

3 Ob 16/86

Entscheidungstext OGH 09.04.1986 3 Ob 16/86

SZ 59/66

7 Ob 275/99p

Entscheidungstext OGH 10.11.1999 7 Ob 275/99p

nur: Als Gebühren werden dabei Abgaben verstanden, die Abgabenpflichtige als öffentlich-rechtliches Entgelt für

eine besondere vom Bürger unmittelbar in Anspruch genommenen Leistung einer Gebietskörperschaft zu

entrichten haben. (T1)
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